Neue steuerliche Einordnung der Kindertagespflege durch das KiföG? - 
DIJuF-Rechtsgutachten vom 24.02.2009
In der Zeitschrift „Das Jugendamt JAmt“ - Zeitschrift für Jugendhilfe und Familienrecht (Mitgliederzeitschrift des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.; DIJuF) - erschien im Heft 03/2009 ein interessanter Artikel über ein neues Rechtsgutachten des DIJuF. 
Dieses neue Gutachten befasst sich mit der Frage, ob die im DIJuF-Gutachten „Zu Rechtsfragen der Finanzierung von Kindertagespflege aus öffentlicher Hand…“ (Dezember 2006) vorgenommene arbeitsrechtliche Einordnung auch heute nach Inkrafttreten des KiföG noch zutreffend ist.
Im Dezember 2006 kam das Gutachten bezüglich der arbeitsrechtlichen Einordnung der Tätigkeit einer Kindertagespflegeperson zu folgendem Ergebnis:
„Nur auf Grundlage einer konkreten Einzelfallprüfung des jeweiligen Verhältnisses der Tagespflegeperson zum öffentlichen wie ggf. Träger der freien Jugendhilfe und gegenüber den Personen- bzw. Erziehungsberechtigten kann entschieden werden, ob eine statusrechtliche Einordnung der Kindertagespflege als selbständige oder abhängige Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis in Betracht kommt (S. 65).“ Im Verhältnis zum freien oder öffentlichen Träger sei daher eine Einordnung der Tagespflegeperson eher ausnahmsweise als abhängige Beschäftigung einzuordnen, da i.d.R. die Eingliederung in die Organisationsabläufe des Jugendamtes sowie die erforderliche Weisungsgebundenheit nicht gegeben sein. „Am ehesten kann von einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis im Verhältnis zu den Personen- bzw. Erziehungsberechtigten ausgegangen werden. Dafür ist notwendig, dass die Tätigkeit der Tagespflegeperson nach dem organisatorischen und Weisungszusammenhang dem Haushalt der Personen- bzw. Erziehungsberechtigten zuzuordnen ist (S 51, mit Verweis auf BSG 17.02.1998, B 2 U 3/97 R = NJW 1998, 3141).“ Sobald die Betreuung bei der Tagespflegeperson zuhause stattfindet und andere Kinder mitbetreut werden, kann von einer selbständigen Tätigkeit ausgegangen werden, da sich die Tagespflegeperson damit aus dem organisatorischen Rahmen und der Weisungsgebundenheit der Eltern entfernt. „Erfolgt eine (…) Betreuung in anderen geeigneten Räumen, tritt die Betreuung noch deutlicher aus dem Weisungsrecht der Personen- bzw. Erziehungsberechtigten, so dass in dieser Betreuungsform – zumindest im Verhältnis zu den Personen- bzw. Erziehungsberechtigten – regelmäßig von einer selbständigen Tätigkeit auszugehen ist (S. 52).“
Kommt es nun zu einer Änderung dieser rechtlichen Gutachten durch das KiföG? Das neue Gutachten vom Februar 2009 nimmt dazu wie folgt Stellung:
„Hinsichtlich einer arbeitsrechtlichen Einordnung hat der Gesetzgeber keine ausdrücklichen Neuregelungen vorgenommen. (…)“ Dennoch hat er „an verschiedenen Stellen des Gesetzes durchaus unterschiedlich ausfallende Aussagen zur rechtlichen Einordnung der Tätigkeit von Kindertagespflegepersonen getroffen. (…) Die vermeintlich unterschiedlichen Einordnungen resultieren (…) wohl eher aus der Tatsache der Möglichkeit zur verschiedenartigen Ausgestaltung der Kindertagespflegeverhältnisse.“
Im Fazit wird zum Abschluss ausdrücklich an der o.g. Einschätzung aus dem ersten Gutachten festgehalten. Die genaue Prüfung des Einzelfalls ist unbedingt erforderlich, um eine Einschätzung über die arbeitsrechtliche Einordnung treffen zu können. Insoweit hat sich durch das KiföG für die Ausgestaltung und Beurteilung der Tagespflegeverhältnisse nichts geändert!

